
ler findet dann in Werturteilen und Phrasen seinen 
Niederschlag und mindert damit die Überzeugungskraft 
des Urteils.
An einem Beispiel wurde auch verdeutlicht, daß manche 
Bezirksgerichte sich mit Mängeln in der Rechtsprechung 
der Kreisgerichte deshalb nur ungenügend auseinander
setzen, weil sie selbst in ihrer erstinstanzlichen Recht
sprechung erhebliche Schwächen aufweisen. Das Bezirks
gericht Karl-Marx-Stadt z. B. verurteilte einen Arbeiter 
wegen Hetze. Es handelte sich um einen von seinem 
Betrieb sehr gut beurteilten Arbeiter. Seine ausgezeich
neten Arbeitsergebnisse, die im Verfahren nicht über
gangen werden konnten, wurden aber vom Bezirks
gericht dahin gedeutet, daß sich der Arbeiter damit 
getarnt habe. Bei der Auswertung dieses fehlerhaften, 
noch nicht rechtskräftigen Urteils im Betrieb brachten 
die Werktätigen zum Ausdruck, daß die Entscheidung 
kein Verständnis bei den Kollegen finde. Ihre berech
tigte Kritik führte dazu, daß das Oberste Gericht im 
Rechtsmittelverfahren das Urteil des Bezirksgerichts 
aufhob. Eine danach vom Obersten Gericht im gleichen 
Betrieb durchgeführte Auswertung bestätigte die Rich
tigkeit der Entscheidung des Obersten Gerichts und trug 
zu einer wesentlichen Verbesserung der Arbeitsdisziplin 
im Betrieb bei.
Das Beispiel zeigte anschaulich, wie leicht ein falsches 
Urteil das Vertrauensverhältnis zwischen den Werk
tätigen und der Justiz stören kann; es zeigte zugleich, 
wie solche falschen Entscheidungen vermieden werden 
können, wenn das Gericht sich rechtzeitig über die 
Situation im Betrieb informiert und die Meinung des 
Kollektivs der Werktätigen im Verfahren beachtet.
Die in der Diskussion an Hand von Beispielen nach
gewiesenen Mängel in der Strafrechtsprechung sind in 
gleichem Maße auch in der Rechtsprechung in Zivil- und 
Familiensachen zu finden. Auch hier zeigen sich dogma
tische Auffassungen, z. B. in der Einstellung mancher 
Richter, daß Volkseigentum als klagende Partei grund
sätzlich obsiegen oder aber die Klage abgewiesen wer
den muß, wenn gegen Volkseigentum geklagt wird. Zum 
anderen ist die Bearbeitungsdauer in Zivilsachen zu 
lang, so daß es berechtigte Kritik von seiten der Bevöl
kerung gibt.
In Familiensachen hat sich der Schwerpunkt des Schei
dungsrechts auf die Kreisgerichte verlagert, so daß auch 
schwierige Probleme nicht mehr an die Bezirksgerichte 
herangetragen werden. Bei Überprüfungen wurde eine 
große Anzahl von fehlerhaften erstinstanzlichen Ent
scheidungen festgestellt. Als gutes Beispiel der Ein
beziehung der Gesellschaft wurde die Einrichtung von 
Eheberatungsstellen in den Bezirken Magdeburg und 
Halle erwähnt.
Wenn von der Verstärkung der Unabhängigkeit der 
Richter gesprochen wird, wird oftmals nur hervor
gehoben, daß die administrative Leitung der Recht
sprechung beseitigt wird. Viel wichtiger ist jedoch, daß 
die Unabhängigkeit des Richters eine hohe Qualifikation 
und Verantwortungsbewußtsein erfordert.
In diesem Zusammenhang wurde die Frage aufgewor
fen, ob es mit dem Prinzip der richterlichen Unabhän
gigkeit zu vereinbaren ist, grundsätzliche Rechtsfragen 
einer anhängigen Sache im Kollektiv der Richter vor 
der Urteilsfällung zu diskutieren. Die kollektive Dis
kussion von Grundsatzfragen ist äußerst fruchtbar und 
trägt zur allgemeinen Qualifizierung bei. Sie darf 
jedoch keine Stellungnahme zum konkreten Einzelfall 
sein und die Entscheidung nicht inhaltlich vorwegneh
men. Außerdem sind die mit der Sache befaßten Rich
ter selbstverständlich nicht an die Meinung des Kollek
tivs oder einzelner Richter gebunden. Die Kammer bzw. 
der Senat muß die Entscheidung vielmehr eigenverant
wortlich fällen.

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Volksvertretungen spielte in der Diskussion vor allem die 
Berichterstattung der Gerichte eine wesentliche Rolle. 
Die Berichte müssen die Widersprüche und Hemmnisse, 
die in den analysierten Verfahren zutage getreten sind, 
konkret darlegen und die Volksvertretungen und ihre 
Räte in die Lage versetzen, Veränderungen in der staat
lichen Leitungstätigkeit vorzunehmen. Die Bezirks
gerichte müssen bei der Berichterstattung vor dem 
Bezirkstag auch die Erfahrungen aus den Kreisen ver
allgemeinern. Das erfordert eine kollektive, gründliche 
Einschätzung des Standes der Rechtsprechung im jewei
ligen Bereich.
Die offene Diskussion, in der die hauptsächlichen Män
gel in der Rechtsprechung prinzipiell analysiert wurden, 
hinterließ keineswegs den Eindruck, als ob das Nega
tive überwiege. Vielmehr wurde deutlich, daß die 
Gerichte große Anstrengungen zur Verwirklichung der 
Staatsratsbeschlüsse gemacht haben und im wesent
lichen richtig entscheiden. Es wurde Klarheit darüber 
geschaffen, daß es sich bei den Grundsätzen des Staats
ratserlasses um eine Weiterentwicklung des sozialisti
schen Rechts und der sozialistischen Rechtspflege ent
sprechend der neuen Etappe der gesellschaftlichen 
Entwicklung in der DDR handelt, die auch eine neue 
Qualität in der Arbeit der Rechtspflegeorgane erfordert.

*
In der zentralen Tagung der Obersten Staatsanwalt
schaft ging Generalstaatsanwalt Josef S t r e i t  in sei
nem einleitenden Referat davon aus, daß es jetzt nach 
dem Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse 
nicht nur möglich, sondern notwendig ist, die sozia
listische Rechtspflege weiter zu vervollkommnen. Unter 
diesem Gesichtspunkt setzte er sich mit den noch vor
handenen Schwächen und Mängeln in der Arbeit der 
Staatsanwaltschaft auseinander und erläuterte, wie 
schon während der Volksaussprache über die Grund
sätze des Staatsratserlasses mit deren Verwirklichung 
begonnen und die Arbeit der Staatsanwälte verbessert 
werden kann. Die wesentlichsten Gedanken seiner Aus
führungen haben in dem Leitartikel dieses Heftes ihren 
Niederschlag gefunden.

In der anschließenden Diskussion standen zwei Probleme 
im Mittelpunkt: Wie muß die Aussprache mit der Bevöl
kerung geführt werden? Wie kann die Wirksamkeit der 
staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit erhöht werden? 
Mehrere Staatsanwälte wiesen darauf hin, daß die ver
gangene Arbeit und die ersten Aussprachen bewiesen 
haben, wie groß die Bereitschaft der Bevölkerung ist, an 
der Rechtspflege mitzuwirken, und daß es reale Mög
lichkeiten gibt, die Kriminalität schrittweise zu über
winden.
Kritisch setzten sich die Staatsanwälte mit der Qualität 
der Arbeit im Ermittlungsverfahren auseinander und 
zeigten, wie durch die Einbeziehung der Werktätigen 
bereits in das Ermittlungsverfahren Straftaten besser 
und schneller aufgeklärt werden können. So konnte 
z. B. in Rostock ein Hetzer, der in einem Großbetrieb 
faschistische Hetzlosungen angeschmiert hatte, schnell 
entlarvt werden, weil es die Mitarbeiter der Volkspolizei 
verstanden hatten, die Arbeiter im Betrieb zur Wach
samkeit. zu mobilisieren.
Besonders notwendig ist es, die Qualität der Ermittlun
gen bei Wirtschaftsverbrechen zu erhöhen. Die Krimi
nalpolizei bemüht sich, durch die Entwicklung von Spe
zialisten für die Aufklärung bestimmter Verbrechens
arten z. B. im Bauwesen, in der Landwirtschaft usw. 
Mängel auf diesem Gebiet zu beseitigen. Der Staats
anwalt des Bezirks Dresden sprach sich dafür aus, auch 
in den Betriebsschutzämtern solche Spezialisten einzu
setzen bzw. auszubilden.
Im Zusammenhang mit der Aussprache über die Auf
sicht über die Gesetzlichkeit im Ermittlungsverfahren
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